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Kennzeichnungsverordnung 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
     Die Feinstaubplakette  

 

Öffnungszeiten:  
 
Montag:  8.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 15.00 Uhr 
Dienstag: 8.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 15.00 Uhr 
Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 17.30 Uhr 
Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr 
 
 
 
Stand: 03/2008 

Unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter stehen Ihnen für  

Fragen und Auskünfte  
gerne zur Verfügung:  

    
     Landratsamt Göppingen 
     Kfz-Zulassungsbehörde 
     Lorcher Straße 6 
     73033 Göppingen 
     Telefon: 07161/202-291 
     Fax: 07161/202-202 
 
     Außenstelle Geislingen 
     Schillerstraße 2 
     73312 Geislingen 
     Telefon: 07331/304-301 
     Fax: 07331/304-309 
 
 

www.landkreis-goeppingen.de 
   zulassungsbehoerde@landkreis-goeppingen.de  
 
 
 
  
 

     Der Abgabepreis beträgt bei Ihrer 
     Kfz-Zulassungsbehörde im  
     Landkreis Göppingen 5 Euro  
 
     Unser Tipp:  
     Lassen Sie sich Ihre Feinstaubplakette  
     gegen eine geringe Versandkosten- 
     pauschale einfach zusenden. Ein kurzer 
     Anruf, ein Fax oder eine E-Mail genügt. 



 
Die Verordnung der Bundesregierung zur 
Kennzeichnung emissionsarmer Fahrzeuge 
(Kennzeichnungsverordnung) soll dazu bei-
tragen, die Feinstaubbelastung zu reduzieren. 
Dazu sieht die Verordnung eine bundesweit 
einheitliche Kennzeichnung von Kraftfahr-
zeugen mit Plaketten nach Höhe ihrer Fein-
staubemission vor. 
 
Nicht von der Kennzeichnungsverordnung  
betroffen sind zwei- und dreirädrige 
Kraftfahrzeuge. Weiterhin regelt die 
Verordnung Ausnahmen von der 
Kennzeichnung, z.B. für land- und 
forstwirtschaftliche Zugmaschinen oder 
Kraftfahrzeuge für Behinderte. 
 
Umweltzonen werden im Rahmen von Luft-
reinhalte-/Aktionsplänen von den Städten 
und Gemeinden, in Zusammenarbeit mit den 
Regierungspräsidien, zur Verbesserung der 
Luftqualität festgelegt. In Umweltzonen  
dürfen nur noch Fahrzeuge mit geringerem 
Schadstoffausstoß fahren. 
 
Der Beginn und das Ende von Umweltzonen 
werden durch neue Verkehrsschilder 
gekennzeichnet. Auf Zusatzzeichen unterhalb 
der Schilder werden die Plaketten für 
Fahrzeuge dargestellt, die vom Fahrverbot 
ausgenommen sind.  
 
Viele Kraftfahrzeugbesitzer können durch 
Nachrüstung ihrer Fahrzeuge die 
Eingruppierung in eine bessere 
Schadstoffgruppe und damit eine höhere 
Plakettenstufe erreichen. 
 
Ausgabestellen für die Plaketten sind die  
Kfz-Zulassungsbehörden und die für die 
Durchführung von Abgasuntersuchungen  
anerkannten Stellen. 

So finden Sie Ihre emissionsbezogene Schlüsselnumme r:  
 
 

 

 

 

 

Die Plaketten werden nach folgenden Kriterien verge ben: 
 

Schadstoff-  
gruppe  

Zugeordnete Emissionsschlüsselnummern  
für Pkw  

Zugeordnete Emissionsschlüssel-
nummern für Nutzfahrzeuge  

  Benzin  Diesel  Diesel mit  
Partikelminderungssystem  

Benzin  Diesel  
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